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 Anfragen-Nr.   

 EAF-0030/2015  

Einwohneranfrage 
Herr 
O. P. 

99817 Eisenach 
 
Betreff 

 
Einwohneranfrage - Bauvoranfragen/Bauanträge  
 

 
I. Sachverhalt  
 
Das Bauamt stellt einen wesentlichen Bestandteil der Verwaltung einer Stadt dar und trifft 
wichtige Entscheidungen über die weitere Gestaltung einer Stadt, insbesondere durch das 
Stadtplanungsamt. Dabei gilt es die Interessen von Bauherren und entsprechende 
Bauleitplanungen sowie gesetzliche Vorgaben unter einen Hut zu bringen. Dass dies nicht 
immer reibungslos von sich geht und oft zu unterschiedlichen Anschauungen führt, ist 
hinlänglich bekannt. Oft gewinnt man jedoch den Eindruck, dass Bauvoranfragen abschlägig 
beschieden werden, damit Gerichte dann eine entsprechende Entscheidung treffen, um 
selbst „aus der Schusslinie" zu sein. Dies bedeutet oft Verdruss in Form von Zeitverzug und 
unnötigen Kosten. 
 
II. Fragestellung  
 
1. Wie viele Bauvoranfragen und Bauanträge wurden in den letzten drei Jahren abschlägig 

durch das Bauamt beschieden? 
2. Wie viele von den abschlägig beschiedenen Bauvoranfragen/Bauanträgen mussten dann 

vor Gericht verhandelt werden? 
3. In wie vielen der Fälle verlor die Stadt Eisenach den Gerichtsprozess und musste 

hernach rechtlich eine entsprechende Genehmigung erteilen? 
4. Wie hoch belaufen sich die dadurch entstandenen Kosten für die Stadt Eisenach? 
 
 
 
 
 
 
Herr 
Oliver Pfeffer 
99817 Eisenach 

 

 
 
 


